
 
 
 

Anlage 2 
 
 
 

5. Satzung zur Änderung der Satzung zur Besteuerung des Spielvergnügens  
an Spielgeräten im Gebiet der Stadt Köln vom _____________ 

 
 
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 08. April 2014 aufgrund des § 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666) und des § 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712) - jeweils in der zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Satzung 
geltenden Fassung - folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung zur Besteuerung des Spielvergnügens an Spielgeräten im Gebiet der Stadt Köln vom 16. 
Dezember 2005 (Amtsblatt der Stadt Köln vom 21. Dezember 2005, S. 736) in der Fassung der 4. 
Satzung zur Änderung der Satzung zur Besteuerung des Spielvergnügens an Spielgeräten im Gebiet 
der Stadt Köln vom 12. März 2008 (Amtsblatt der Stadt Köln vom 26. März 2008, S. 177) wird wie 
folgt geändert: 
 
 

§ 6 Absatz 1 erhält folgende neue Fassung: 
 
„Steuerschuldner ist derjenige, dem die Einnahmen aus den Spielgeräten als Eigentü-
mer, sonstigem Verfügungsberechtigten oder als demjenigen zufließen, dem die Geräte 
vom Eigentümer oder sonstigen Verfügungsberechtigten zur Nutzung überlassen wur-
den.“ 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2006 in Kraft. 
 


